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Zahlen und Fakten

Zielpublikum 

Biobranche 
Bioaktuell erreicht primär Bio betriebe 
sowie auf Bio spezialisierte Fachleute aus 
Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel 
in der Schweiz.

Leserschaft 

30 000 Pers. 
Das Magazin wird über alle drei 
Sprachen hinweg im Durchschnitt 
von drei Personen pro Heft und  
Ausgabe gelesen.
Quelle: Repräsentative Leser*innen-Umfrage 2023

Erscheinung 

10 × pro Jahr
Das Magazin erscheint in den 
drei Sprachen Deutsch,  
Französisch und Italienisch.

Gesamtauflage

10 150 Ex.
Deutsch 	 8 149 Ex. 
Französisch 	 1 622 Ex. 
Italienisch 	 379 Ex. 
Notariell beglaubigt 2025

Onlinezugriffe

800 pro Jahr
Das Magazin wird pro Jahr  
800 Mal als PDF aufgerufen 
(Impressions).

Bioaktuell ist das Fachmagazin der 
Schweizer Biobranche. Eine Branche, die 
weiterhin im Wachstum ist. Bioaktuell 
garantiert Ihnen als Inserent*in ein 
klar umrissenes Zielpublikum, das Sie 
mit Ihren Anzeigen wirksam und prak-
tisch ohne Streuverluste erreichen.

•	 Mit einem Inserat im Bioaktuell erreichen Sie über 
7 300 Knospe-zertifizierte Landwirtschaftsbetriebe 
sowie über 1 300 Verarbeitungs- und Handelsunter-
nehmen, die für die Knospe von Bio Suisse lizenziert 
sind. Hinzu kommen rund 1000 weitere abonnierte 
Leser*innen, etwa aus Forschung und Bildung. 

•	 Bioaktuell wird zusätzlich an Fachpersonen und 
Landwirtschaftsschulen abgegeben und an Messen, 
Märkten und Fachanlässen verteilt. 

•	 Bioaktuell bietet Ihnen ein äusserst spezifisches 
Zielpublikum. 

•	 Die Gesamtauflage beträgt durchschnittlich  
10 150 beglaubigte Exemplare pro Ausgabe.

•	 Ihr Inserat erhält eine hohe Visibilität mit hohem 
Wirkungsgrad, praktisch ohne Streuverluste, in der 
gesamten Schweizer Biobranche.

Gerne beraten wir Sie bei Ihren Anzeigenschaltungen 
und erstellen Ihnen eine unverbindliche Offerte.  
Bitte wenden Sie sich an unsere Inserateverwaltung: 
Telefonisch unter 062 865 72 45 oder per E-Mail unter 
werbung@bioaktuell.ch

DE
FR

IT
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Allgemeine Informationen

Erscheinung 
Das Magazin Bioaktuell erscheint in allen drei Sprachen 
zehnmal pro Jahr in gedruckter Form. Die Onlineausgaben 
erscheinen zeitgleich als PDF.

Auflage
Notariell beglaubigt, 2025
Bioaktuell (deutsch) bezahlt	 7 879 Ex. 
Bioactualités (französisch) bezahlt	 1 473 Ex. 
Bioattualità (italienisch) bezahlt	 297 Ex. 
Total bezahlte	 9 649 Ex. 
Total gedruckt	 10 150 Ex.

Abonnement
Preis Jahresabo Schweiz (10 Ausgaben)	 Fr. 65.–  
Preis Jahresabo Ausland	 Fr. 79.– 
Preis Jahresabo Schüler*innen/Student*innen	 Fr. 53.–  
(mit Nachweis, max. 3 Jahre, nur in der Schweiz)

Herausgeber
Bio Suisse
Peter Merian-Strasse 34
4052 Basel
www.bio-suisse.ch 
+41 61 204 66 66

Forschungsinstitut für  
biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113
Postfach 219
5070 Frick
www.fibl.org 
+41 62 865 72 72

KontakteDas dreisprachige Printmedium Bioaktuell (deutsch), Bio
actualités (französisch) und Bioattualità (italienisch) ist ein 
journalistisch gemachtes Fachmagazin für die Schweizer 
Biobranche, insbesondere für die Bereiche Landwirtschaft, 
Verarbeitung und Handel. Es besticht durch relevante 
Themen mit hohem Nutz- und Lesewert sowie eine attrak-
tive, lesefreundliche Heftgestaltung.

Technische Daten
Format	 A4 (210 × 297 mm)
Satzspiegel	 181 × 279 mm
Druckverfahren	 Offsetdruck
Raster	 54er / 133 lpi
Satz		  Desktop Publishing

Druckvorlagen
Inserate/Vorlagen müssen elektronisch als 
druckfertiges PDF in hoher Auflösung 
(300 ppi) und mit eingebetteten Schriften 
geliefert werden. Muss eine Vorlage von  
uns nachbearbeitet werden, weil sie nicht den 
Vorgaben entspricht, wird der zusätzliche 
Aufwand in Rechnung gestellt. Die grafische 
Aufbereitung respektive die Gestaltung  
von Manuskripten wird auf Anfrage geprüft.

Bitte senden Sie Ihre Druckvorlagen an:   
werbung@bioaktuell.ch

Deutsch
bioaktuell.ch/ 

magazin

Französisch 
bioactualites.ch/ 

magazine

Italienisch
bioattualita.ch/

rivista

Inserateverwaltung
werbung@bioaktuell.ch
+41 62 865 72 45 

Redaktionsleitung
René Schulte
redaktion@bioaktuell.ch
+41 61 204 66 36  

Verlagsleitung
Petra Schwinghammer 
verlag@bioaktuell.ch
+41 61 204 66 47
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Beratung Ackerbau

Beikrautregulierung 

nach der Sojasaat

Beim Auflaufen der Sojakultur kann ein 

Hackgerät eingesetzt werden, um die 

Keimlinge leicht mit Erde zu bedecken 

und gleichzeitig gekeimte Beikräuter ab­

zudecken. Zwei Tage später werden die 

Sojapflanzen vorsichtig freigestriegelt, 

um den Aufwuchs zu fördern. Nach Bil­

dung des ersten Blattpaares erfolgt die 

erste Bearbeitung mit dem Striegel bei 

geringem Zinkendruck, um die Pflanzen 

nicht zu beschädigen. Ein Striegeldurch­

gang zu einem früheren Zeitpunkt wür­

de die Keimblätter und damit die Pflan­

zen nachhaltig beschädigen.

Ab dem Zweiknotenstadium (etwa 

15 Zen timeter Höhe) wird die Kultur mit 

einem Hackgerät und idealerweise Gän­

sefussscharen mit Fingerhacke bearbei­

tet, um Bodenunebenheiten zu vermei­

den. Bei 50 Zentimetern Reihenabstand 

eignet sich die Sternhacke, die Erde in 

die Reihen wirft. Die Hackdurchgänge 

sollten im Abstand von etwa zwei Wo­

chen erfolgen; neu keimende Unkräuter 

werden danach gestriegelt. Insgesamt 

sind zwei bis vier Hackdurchgänge nötig, 

wobei der Boden nicht zu trocken sein 

darf. Leichte Sojaverluste beim Hacken 

sollten in Kauf genommen werden. 

Mehr zum Soja-Anbau im Video

www.bioaktuell.ch Suche: 

Soja Film

FiBL-Beratung 

Ackerbegleitpflanzen sind sichtbare Indi­

katoren einer Landwirtschaft, die den Bo­

den und die Umwelt respektiert. Jeder 

kennt Mohn oder Kornblumen, doch es 

lohnt sich, genauer hinzuschauen: In Bo­

dennähe verbergen sich farbenprächtige 

Wunder, die nur wenige Zentimeter hoch 

sind wie das Eiblättrige Schlangenmaul 

(Bild). Viele der Ackerbegleitpflanzen pro­

duzieren Nektar und Pollen, die den Be­

stäubern zur Verfügung stehen. Zudem 

bieten sie vielen nützlichen Insekten, die 

bei ihrer Entwicklung auf Wildpflanzen 

angewiesen sind, einen Lebensraum. In­

dem sie Schutz und Nahrung bieten, tra­

gen sie indirekt zum Funktionieren des 

Agrarsystems und zur Schädlingsbekämp­

fung bei. Die Vielfalt der vorhandenen 

Pflanzen hängt vom Boden ab. Die gröss­

te Diversität findet man auf trockenen, 

flachgründigen Kalkböden. Auf sauren 

Böden entwickeln sich weniger vielfältige, 

aber charakteristische Pflanzengesell­

schaften. Reichhaltigere Böden beherber­

gen Arten, die häufiger vorkommen. 

Mehr zur Ackerbegleitflora

www.agrinatur.ch Suche: 

Acker schonstreifen

Pascale Cornuz

Beratung Biodiversität

pascale.cornuz@fibl.org

+41 62 865 04 00

Jede Woche erscheint die Gemüsebau­In­

fo von Agroscope, FiBL und den kantona­

len Fachstellen. Diese liefert ak tuelle In­

formationen zu Vorkommen von Schad­

erregern, Bekämpfungsstrategien und 

Notfallzulassungen für alle Gemüsebau­

betriebe. Ausführliche Pflanzenschutz­

empfehlungen für den Biogemüsebau 

stellt das gleichnamige FiBL­Merkblatt 

zur Verfügung. Wie alle zwei Jahre wurde 

es kürzlich aktualisiert. Das Merkblatt 

bietet praxisnahe Strategien zur Vorbeu­

gung und Regulierung von Krankheiten 

und Schädlingen im Biogemüsebau und 

unterstützt dabei, einen nachhaltigen 

Pflanzenschutz zu gewährleisten. Es ent­

hält Massnahmen für 19 Kulturen, darun­

ter neu auch Basilikum. Die Empfehlun­

gen stützen sich auf aktuelle Forschungs­

ergebnisse und Praxiserfahrungen. 

Gemüsebau-Info

www.agroscope.ch Suche: 

 Gemüsebau-Info 2025 

Merkblatt Pflanzenschutz

shop.fibl.org 1284

Pascal Herren

Forschung Pflanzenschutz 

im Gemüsebau

pascal.herren@fibl.org

+41 62 865 72 34

Beratung Gemüsebau

Pflanzenschutz im Gemüsebau 

Beratung Biodiversität 

Nutzen der Ackerbegleitflora 

Matthias Klaiss

Forschung und Beratung 

 Ackerbau

matthias.klaiss@fibl.org

+41 62 865 72 08
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Inserate

Rabatte
Sprachrabatt
Identisches Inserat in Deutsch und Französisch: 25 % auf das französische 
Inserat.
Identisches Inserat in Deutsch, Französisch und Italienisch: 45 % auf das  
französische und das italienische Inserat.

Umsatzrabatt
Umsatzrabatte pro Jahr bei gleichzeitiger Buchung verschiedener Inserate  
(kumulierbar mit Sprachrabatten; auf Nettoumsatz, also nach Abzug des  
Sprachrabatts, vor Mehrwertsteuer):

Ab Fr. 	 5 000.– 	Umsatz:	 5 % Rabatt
Ab Fr. 	 9 000.– 	Umsatz: 	 10 % Rabatt
Ab Fr. 	19 000.– 	Umsatz:	 15 % Rabatt

Erstinserenten (keine Aufträge in den letzten 3 Jahren) erhalten einen Rabatt  
von 10 % auf das erste Inserat.

Sonstiges
Platzierungswünsche
Gerne erfüllen wir Ihre Platzierungswünsche in der Reihenfolge ihres Eingangs.  
Wir erheben dafür einen Zuschlag von 20 % auf den Nettopreis.

Chiffreinserate
Bearbeitungsgebühr Fr. 25.–

Gratisanzeigen Rubrik Marktplatz
Diese Rubrik ist vorgesehen für private Angebote/Gesuche im Zusammenhang mit 
der Biolandwirtschaft. Text bis maximal 400 Zeichen, inklusive Leerzeichen. Keine 
Wiederholungen des gleichen Angebots. Die Rubrik ist nicht gedacht für kommer-
zielle Anbieter und Anzeigen ohne Bezug zur Biobranche. 

Die Redaktion behält sich vor, bei fehlendem Platz eine Auswahl zu treffen. 
Texte per E-Mail an werbung@bioaktuell.ch

Bio-Suisse-Produktionsbetriebe
(Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe)

Mitgliederorganisationen, Stiftungen etc. 
mit engem Bezug zur Biowelt

Sonderrabatte sind nicht mit anderen Rabatten 
kumulierbar.

50 %
25 %

Das zarte Grün des Berufkrauts: Solange die auffälligen Blütenköpfe nicht zu sehen sind, muss man sich bei der Erkennung invasiver 

Neophyten im Feld auf andere Merkmale verlassen.

Erkennen 
und vorbeugen

6 Bioaktuell

Neophyten

«Zuerst kommt das Erkennen, dann das Vorbeugen», 

sagt Pascale Cornuz, Biodiversitätsberaterin am 

FiBL, mit Blick auf invasive Neophyten. Knapp 80 

solcher gebietsfremden und Probleme verursachen­

den Pflanzen gibt es in der Schweiz. Sie können sich 

schnell ausbreiten, lassen sich aber gerade in einem 

frühen Stadium noch relativ gut entfernen. Voraus­

setzung dafür ist allerdings, dass sie frühzeitig er­

kannt werden. Pascale Cornuz weist darauf hin, dass 

viele Landwirtinnen und Landwirte invasive Arten 

jedoch oft nicht sicher identifizieren können.Umso 

wichtiger sei es, bei Beratungen und Kontrollen ins 

Gespräch zu kommen – vorausgesetzt, die beraten­

de oder kontrollierende Person verfügt über fun­

dierte Kenntnisse zu invasiven Pflanzenarten. 

 Für Pascale Cornuz ist die gezielte Ausbildung der 

Beratung und Kontrollstellen deshalb zentral, da­

mit Probleme frühzeitig erkannt und gemeinsam 

mit den Betrieben passende Massnahmen entwi­

ckelt werden können. Auch für die landwirtschaft­

liche Praxis wären gezielte Schulungen zur früh­

zeitigen Erkennung und Bekämpfung invasiver 

Arten notwendig. Pascale Cornuz ist sich bewusst, 

dass die frühzeitige Regulierung invasiver Neo­

phyten viel Zeit und Ressourcen verschlingt. Und: 

«Auch wenn die invasiven Neophyten nicht 

Umfassende 

Informationen 

zu Neophyten

infoflora.ch

Das Problem mit invasiven 

Neophyten ist längst 

ins öffentliche Bewusstsein 

gerückt. Trotzdem wird 

noch zu wenig in der 

Prävention unternommen – 

aber gerade in der 

Landwirtschaft lohnt sich 

ein frühes Eingreifen.

Text und Bild: Jeremias Lütold
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Neophyten

Profitieren Sie von unseren 
Sonderrabatten!

Hier 
könnte  

Ihr Inserat 

stehen! 
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Ausgabe Inserateschluss Erscheinungstermin  
deutsche Ausgabe 

Erscheinungstermin  
französische und  
italienische Ausgabe 

1|26 Mo, 15.12.2025 Fr, 23.01.2026 Fr, 06.02.2026

2|26 Mo, 02.02.2026 Fr, 27.02.2026 Fr, 13.03.2026

3|26 Mo, 02.03.2026 Fr, 27.03.2026 Fr, 10.04.2026

4|26 Do, 02.04.2026 Mo, 04.05.2026 Fr, 15.05.2026

5|26 Fr, 08.05.2026 Fr, 05.06.2026 Fr, 19.06.2026

6|26 Mo, 15.06.2026 Fr, 10.07.2026 Fr, 24.07.2026

7|26 Mo, 03.08.2026 Fr, 28.08.2026 Fr, 11.09.2026

8|26 Mo, 07.09.2026 Fr, 02.10.2026 Fr, 16.10.2026

9|26 Mo, 05.10.2026 Fr, 30.10.2026 Fr, 13.11.2026

10|26 Mo, 09.11.2026 Fr, 04.12.2026 Fr, 18.12.2026

Beilagen
Grundpreis deutsche Ausgabe (Werbewert) bis 100 Gramm	 Fr. 	2 150.– 
Grundpreis französische Ausgabe (Werbewert) bis 100 Gramm	 Fr. 	 960.– 
Grundpreis italienische Ausgabe (Werbewert) bis 100 Gramm	 Fr. 	 430.– 
Einlegen/Einkleben: deutsche/französische Ausgabe je 1000 Stück 	 Fr. 	 35.– 
Einlegen/Einkleben: italienische Ausgabe gesamt (manuell)	 Fr. 	 64.– 
Porto bis 100 Gramm je 1000 Stück	 Fr. 	 150.– 

Manuelles Beilegen und Gewichte über 100 Gramm auf Anfrage. 
Liefermengen für Beilagen (inklusive Reserve):
Deutsch: 	 8 500 Ex.
Französisch: 	 1 800 Ex.
Italienisch: 	 500 Ex. 

Bitte folgenden Vermerk bei Anlieferung der Beilagen anbringen: 
Magazin Bioaktuell, Ausgabenummer, Sprachversion, Menge. 

Die Ware muss unverschränkt und unbandiert auf Paletten gestapelt angeliefert 
werden. Ebenso verzollt und versteuert. Abweichungen nur in Rücksprache mit der 
Druckerei AVD Goldach AG. 

Lieferadresse/Kontakt
AVD Goldach AG
Sulzstrasse 10–12
9403 Goldach 
info@avd.ch
+41 71 844 94 44

Termine 2026

Inserate
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Inseratepreise

Format Breite × Höhe in mm Schwarz-weiss Schwarz + 1 Farbe 4-farbig (CMYK)

Deutsche 
Ausgabe

Édition  
française

Edizione 
italiana

Deutsche 
Ausgabe

Édition  
française

Edizione 
italiana

Deutsche 
Ausgabe

Édition  
française

Edizione 
italiana

1 Seite 181 × 279 2 152.– 708.– 276.– 2 519.– 921.– 353.– 3 545.– 1 447.– 545.–

1/2 Seite
181 × 137 
 88 × 279

1 182.– 388.– 160.– 1 413.– 524.– 210.–  2 033.– 849.– 329.–

1/4 Seite
 88 × 137 
181 × 66 

650.– 214.– 97.– 797.– 304.– 129.– 1 178.– 581.– 208.–

1/8 Seite 88 × 66 357.– 119.– 62.– 446.– 172.– 82.– 684.– 298.– 127.–

1/16 Seite 88 × 30.5 198.– 65.– 42.– 263.– 102.– 56.– 417.– 193.– 89.–

Bruttopreise in Schweizerfranken, zuzüglich MwSt.
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Anwendungsbereich
•	 Diese Bestimmungen regeln die vertraglichen Beziehungen 

(Insertionsvertrag) zwischen dem Magazin Bioaktuell, 
handelnd für die Herausgeber, und einem*einer Inserent*in 
(nachfolgend «Inserent»). 

•	 Sie werden mit Vertragsschluss Bestandteil des Insertions- 
vertrags. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die 
Anwendung von eigenen Geschäftsbedingungen, selbst wenn 
diese ausschliesslich Geltung beanspruchen sollten.

Vertragsabschluss
•	 Ein*e Interessent*in hat die Möglichkeit, eine Verfügbarkeits-

anfrage per E-Mail, auf schriftlichem oder mündlichem Weg an 
Bioaktuell zu richten. Die Anfrage wie auch die Antwort  
von Bioaktuell stellen keinen Vertragsabschluss dar, sondern 
dienen der Information des*der Interessent*in.

•	 Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen 
kommt der Vertrag nur zustande durch das schriftliche 
Angebot zum Vertragsschluss durch den Inserenten durch 
Zusendung des ausgefüllten und unterzeichneten Auftrags- 
formulars, eines eigenständig formulierten und unter- 
zeichneten Auftragstextes oder durch E-Mail und die Annahme 
des Auftrags von Bioaktuell durch schriftliche Auftrags- 
bestätigung.

Buchungskonditionen
•	 Die Buchungskonditionen richten sich nach den oben 

stehenden Angaben.
•	 Für die Insertion gelten die jeweils gültigen Tarife und Rabatte 

zuzüglich MwSt.
•	 Die Rabatte gelten nur für Aufträge, die innerhalb eines 

Kalenderjahres erledigt und ordnungsgemäss abgenommen 
werden. Bei nicht vollständiger Abnahme wird der Betrag 
entsprechend gekürzt.

•	 Preiserhöhungen können auch für laufende Aufträge zur 
Anwendung kommen. Es steht in diesem Fall dem Inserenten 
das Recht zu, innert zwei Wochen nach der schriftlichen 
Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag zurückzutreten, 
wobei der Rabatt bei nicht vollständiger Abnahme entspre-
chend gekürzt wird.

•	 Bei Lieferungen ungeeigneter Druckvorlagen wird keine 
Gewähr für einwandfreien Druck übernommen.

•	 Probeabzüge nur auf Verlangen.
•	 Beleglieferung mit der Rechnung.
•	 Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto.
•	 Ist der Inserent mit der Zahlung in Verzug, haben die 

Herausgeber insbesondere das Recht, das betreffende Inserat 
auszusetzen und/oder andere Inserate des Inserenten aus- 
zusetzen oder zu stoppen.

Pflichten des Inserenten
•	 Der Inserent muss Bioaktuell die Druckvorlagen/Inhalte des 

Inserats vollständig, fehlerfrei, in den vorstehenden oder von 
Bioaktuell anderweitig angegebenen technischen Spezifi- 
kationen auf eigene Kosten bereitstellen und spätestens bis 
Inserateschluss an werbung@bioaktuell.ch zustellen. Inserate, 
die nach Inserateschluss eintreffen, werden in die nächst- 
folgende Nummer bzw. Ausgabe aufgenommen. Wenn «Bio- 
aktuell» nach Rücksprache mit dem Inserenten die Inhalte/
Druckvorlagen des Inserenten bearbeitet (insbesondere 
layoutet), hat der Inserent eine angemessene Vergütung nach 
Aufwand zu bezahlen.

•	 Der Inserent räumt Bioaktuell alle zur Publikation des Inserats 
in den vorgesehenen Medien erforderlichen Rechte zur 
Nutzung der bereitgestellten Druckvorlagen/Inhalte zu.

•	 Der Inserent stellt sicher und sichert zu, 
	– dass die von ihm bereitgestellten Inhalte für das Inserat frei 

von Rechten Dritter sind bzw. er über alle erforderlichen 
urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- sowie 
Marken- und sonstigen Rechte verfügt, um Bioaktuell für 
die vorgesehenen Medien die Nutzung des Inserats zu 
ermöglichen;

	– keinerlei rechtswidrige Inhalte enthalten; und
	– keine Inhalte enthalten, die allgemein geeignet sind, das 

Ansehen von Bioaktuell, Bio Suisse und/oder des 
Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) zu 
beeinträchtigen.

•	 Bioaktuell nimmt redaktionelle Anzeigen/Inserate 
grundsätzlich nicht an.

•	 Auch wenn Bioaktuell nach Rücksprache mit dem Inserenten 
die Inhalte/Druckvorlagen des Inserenten bearbeitet (ins- 
besondere layoutet) trägt der Inserent die ausschliessliche 
Verantwortung für die Inhalte des Inserats und deren  
Rechtmässigkeit gemäss den vorstehenden Zusicherungen.

•	 Bei einer Verletzung der vorstehenden Zusicherungen  
oder Verpflichtungen stellt der Inserent Bioaktuell, dessen 
Herausgeber und deren Mitarbeitende, Vertreter*innen, 
Beauftragte und Organe von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
(z.B. Behörden, Konsument*innen, Strafverfolgungsbehörden, 
Konkurrent*innen, Branchenorganisationen, Verfahren bei  
der SLK), die diese wegen vertragsgemässer Nutzung der 
Inhalte zu den Inseraten geltend machen, frei und trägt alle in 
diesem Zusammenhang entstehenden, eigenen und fremden 
Kosten und Aufwendungen (einschliesslich Anwaltskosten). 
Der Inserent verpflichtet sich zudem, in einem entsprechen-
den Rechtsfall Bioaktuell, die Herausgeber, deren Mit- 
arbeitende, Vertreter*innen, Beauftragte und/oder Organe  
mit besten Kräften zu unterstützen und alle erforderlichen 
Informationen unverzüglich zu liefern. Eventuelle An- 
sprüche gegen den Inserenten auf Schadensersatz wegen 
weitergehender Schäden bleiben unberührt. 

Rechte von Bioaktuell und der Herausgeber
•	 Bioaktuell und die Herausgeber übernehmen für das gelieferte 

Werbematerial keine Verantwortung. Bioaktuell und die 
Herausgeber haften nicht für die Rechtmässigkeit der vom 
Inserenten bereitgestellten Inhalte.

•	 Bioaktuell oder die Herausgeber können das vom Inserenten 
bereitgestellte Inserat zurückweisen bzw. die Abnahme ver- 
weigern oder eine Änderung des Inserateinhalts verlangen, 
wenn der Verdacht einer Verletzung der Pflichten des Inse- 
renten besteht. Die Zahlungspflicht des Inserenten entfällt 
dadurch nicht. Bioaktuell und Inserent können aber  
vereinbaren, das verbesserte Inserat für eine nächste Ausgabe  
zu vergünstigten Konditionen zu schalten.

•	 Bioaktuell kann das Inserat als Werbung kennzeichnen  
(z.B. «Anzeige», «Werbung», «Inserat» etc.).

•	 Die Herausgeber behalten sich vor, die Herausgabe von 
Bioaktuell zeitweilig einzustellen, wenn dies zur Wahrung 
ihrer berechtigten (auch wirtschaftlichen) Interessen 
erforderlich ist. Für die ausgefallene(n) Ausgabe(n) schuldet  
der Inserent keine Vergütung.

•	 Bioaktuell und die Herausgeber behalten sich zudem vor, 
Inserate, die nicht an ein festes Datum gebunden sind, zu 
verschieben.

•	 Bioaktuell und die Herausgeber können zur Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten Leistungen Dritter beiziehen.

•	 Ausserhalb ihres Herrschaftsbereich tragen Bioaktuell und die 
Herausgeber nicht die Gefahr eines Datenverlustes auf  
dem Übertragungsweg und übernehmen auch keine Haftung 
für die Datensicherheit.

Immaterialgüterrechte
Alle Rechte bezüglich Informationen, Elementen und Inhalten 
von Bioaktuell (z.B. Urheber-, Marken- und andere Schutz- 
rechte) sind mit Ausnahme der vom Inserenten übermittelten 
Inhalte im Verhältnis zwischen dem Inserenten und Bioaktuell 
und den Herausgebern Eigentum von Bioaktuell und den 
Herausgebern.

Datenschutz
Im Rahmen der Inanspruchnahme der Leistungen von Bioaktuell 
oder den Herausgebern, insbesondere bei  
der Auftragserteilung und -verarbeitung, werden Personen- 
daten erhoben. Bioaktuell und die Herausgeber erheben  
diese Daten zur Abwicklung des eingegangenen Vertrags- 
verhältnisses, zum Zweck, den der Inserent angegeben hat  
sowie zum Zweck der Abrechnung und Vergütung.

Haftung und höhere Gewalt
•	 Bioaktuell und die Herausgeber haften nur für direkte Schä- 

den, die durch eine vorsätzliche oder grobfahrlässige Handlung 
von ihnen entstehen. Unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher 
Bestimmungen ist jegliche Haftung von Bioaktuell und der 
Herausgeber sowie derer Organe, Vertreter*innen oder 
Hilfspersonen (einschliesslich Dritter, die für die Herausgeber 
Leistungen erbringen) für Schäden, wie insbesondere für 
indirekte Schäden oder für Folgeschäden (wie entgangenen 
Gewinn) – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen.

•	 Im Falle eines Ereignisses höherer Gewalt (d.h. eines schwer- 
wiegenden, unvorhersehbaren, ungewöhnlichen Ereignisses, 
das die Erfüllung der Rechte und Pflichten gemäss vorliegender 
Bestimmungen verhindert und weder vom Inserenten noch 
von Bioaktuell oder den Herausgebern verursacht wurde,  
z.B. Brände, längere Stromausfälle, längerer Ausfall der 
Kommunikationsinfrastruktur, Explosionen, Naturkatastro-
phen, Währungscrash, Kriege, Unruhen, Epidemien und 
Pandemien, Embargos, staatliche Restriktionen etc.) wird die 
davon betroffene Partei während der Zeit und soweit sie 
aufgrund des Ereignisses höherer Gewalt an der Erfüllung ihrer 
Pflichten verhindert ist, von ihren Pflichten befreit, ohne dass 
die andere Partei Schadenersatz verlangen kann.

Schlussbestimmungen
•	 Sollte eine vorliegende Bestimmung unwirksam oder unvoll- 

ständig sein oder sollte die Erfüllung unmöglich werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen 
nicht beeinträchtigt. Die Parteien sind verpflichtet, in einem 
solchen Fall die unwirksame Bestimmung durch eine zulässig 
wirksame Bestimmung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt 
der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt.

•	 Alle Vereinbarungen (inkl. Vertragsschluss, -änderungen und 
-ergänzungen, Zusicherungen, Vertragsaufhebung) bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Textform (z.B. via E-Mail).

•	 Bioaktuell und die Herausgeber behalten sich vor, diese Be-
stimmungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu 
ändern und die jeweils geltende Fassung auf bioaktuell.ch/
magazin zu veröffentlichen. Die geänderten Bestimmungen 
werden den Inserenten per E-Mail zur Kenntnis gebracht. Die 
Änderungen gelten als akzeptiert, sofern der Inserent diesen 
nicht innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe in Textform 
widerspricht, oder wenn der Inserent nach der Zusendung 
weiterhin Leistungen von Bioaktuell und den Herausgebern in 
Anspruch nimmt. Bei einem Widerspruch des Inserenten 
können Bioaktuell und die Herausgeber dieses Vertragsverhält-
nis ausserordentlich per sofort kündigen.

•	 Diese Bestimmungen beurteilen sich ausschliesslich nach 
schweizerischem Recht, unter vollständigem Ausschluss  
der Kollisionsregeln des Internationalen Privatrechts und des 
Wiener Kaufrechts. Ausschliesslicher Gerichtsstand für 
sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
diesen Bestimmungen ist Basel.

Allgemeine Bestimmungen zu den vertraglichen Beziehungen zwischen Inserent*innen und Bioaktuell


